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der Abg d Wilhelmine 

und G€nossen 

150 Dezember 1954 

M 0 i k) R 0 1 z f ein d, Marianne Pol 1a k 

an den Bundesminister für Finanzen~ 

betreffend die Zue'rkennuug ej,u6s außerordentliohen Yersorgungsgenusseso 

Den unt,erzeichneten Abgeordneten ist zur Ker..ntni~ gekommen~ d'aß 

Frau Latte Lehmanns- seinerzeit durch Jahrzehnte e1~~ dtar hervorragendsten 

Säng~;rinnen an der Wiener Staatsoper t die den Ruhm Öst~rreiohs und seiner 

Musikaiität w~it hinaus 'über die Grenzen unseres tandes getragen hPl,t, sich 

zu,r Zeit aber im Ausland aufhält, an das Bundesministerium für Finanzen 

mit dem .Ansuohen um Erwirkung eines außerord.entliohen VersorgungsgenussGs 
I , 

herangetreten iat. Sie hat sich dabei auf eine Regelung bezogen, die es 

möglioh macht, solche Veraorgungsgenüase jenen Personen zuzuerkennen, die 

Öater~eich seinerzeit aus politischen Gründen oder Gründen der Abstammung 

verlassen mußten und in diesem Zusammenhang die österreichisohe Staats­

bürgersohaft verloren haben oder aufgeben mußten", 

In der Frau Lehm.ann zuteil geworde.nen AntWort heißt el.u"Der Erwirkung 

eines außerordentliohen Versorgungsgenusses könnte in Ihrem Falle nur dann 

zugestimmt w~rJ.en, wenn Sie die österreichische Staat.sbürgersohflft wieder­

~rlangt und Ihren ordentlioh~n Wohnsitz oder dauernden ~ufenthalt wieder , 

in Österreich genommen habt=ll" Ei~;l? Flüssigmachung der auf die Zeit der 

~esetzung Österreichs entfallenlen Pensionsbezüge kommt nicht in Frage. 

Im übrigen haben Sie oit der Erwerbung der amerikanischen Staatsbürger,:" 

sohaft unJ dem dadurch bedingten Verlust. der öe terreichischen' StE\ats~~l.gQ .... 

h8rigkeit den Anspruoh auf .den Ruhegenuß endgültig verloren .. " 

Eine solche Antwort entspricht aus vielen Gründen kein~swegs der 

Würde unseres Staates, aber auoh nicht seinen Interessen. Es ,widerstrebt 

uns. zuhören, ,daß einer Künstlerin vom Range Lette Lehmanns, die in aller 

Wel t als eine Art Botschafterin österreiohi.schen Ge istes und österreichi-
\ 

Bcher Kunst betraohtet wird, deshalb, weil sie, gezwungen war, ihre Heimat 

zu verlp..ssen und eine freolte Staatsbürgerschnft anzunehmen, in dleser .Art 
, 

m1tget~iltwird, sie habe ihre Ansprüohe an ihr Vaterland endgültig ver-

loren. Ansprüche solcher Menschen an ihre Heimat können so wenig'verloren 

gftihen, wie das Ansehen verloren gehen kar.n,das l.otte Lehm.ann ihrem ,. 
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Vaterland erworben hat. Aber auch die Auffassung, daß die von Frau Lehmann 

. angeführte Regelung der Ansprüche von aus .AbstammUngsgrU;nden Verfolgten aut 

sie se.lbet nicht zutrifft, ist nioht haltbar. Wie wir erfahren, hatte .:.ler 

Gatte der Frau Lehmann Kinder aus seiner ersten Ehe, die nach den "Nürn­

berge:r Ges,etzen'· als Mischling,=, galten und daher Verfolgungen und' Zurück­

setzungen ausgesetzt waren. Kann-man es Frau Lehmann zum Vorwurf machen, 

da.ß sie diesen, in ihre ~he mitgebrachten Kindern u.nd ihren Mann die Treue 

gehalten hat und ihnen. ins Ausland gefolgt ist? ll~ ul\er nioht auch ange­
nommen werden. daß Frau Lehmann aus Gründen der Ab$tammung (nämliohihrer 

I 

Angeh<Srigen) Österreich verlassen mußte? Muß man nicht annehmen, daß eie 

dariiber hine.us wegen ihrer in aller Öf:f'ent1ichkei tvie1faoh zum Ausdruok 

gebraohten Einstellung gegen die Barbarei des Nationalsozialismus im Falle 

ihres Verbleibens in der Heimat sioherlich selbst sohweren Verfolgungen 

ausges~tzt gewesen~ wäre?' Aus allen diesen Gründen stellen die unterzeioh­

neten ',Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Finanzen die nach­

stehende 

A n·f I' a g et 
! 

1.) Ist ~erHerr :Bundesminister bereit, den abschlägigen Bescheid an Frau 

Lehmann aufzuheben und eine positive Erledigung zu verfügen? 

2.) Ist der Herr BunJesminister bereit. dafür Sorge zu tragen, deß künftig~ 

hin solohe dem Änse~en Österreichs im .usland über~us sohädliche Er-
/ 

ledigun.gEm sohwieriger Fragen seitens untergeordneter Organe unter-

bleiben? 
o 

o 

J 
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